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Widerrechtlicher Gebrauch von Pfandstücken
§ 290

öffentliche Pfandleiher, welche die von ihnen in Pfand 
genommenen Gegenstände unbefugt in Gebrauch nehmen, 
werden mit Gefängnis bis zu einem Jahre, neben welchem 
auf Geldstrafe erkannt werden kann, bestraft.

§291
(aufgehoben)

Jagdfrevel
§ 292

(1) Wer unter Verletzung fremden Jagdrechts dem 
Wilde nachstellt, es fängt, erlegt oder sich zueignet, oder 
eine Sache, die dem Jagdrecht unterliegt, sich zueignet, 
beschädigt oder zerstört, wird mit Gefängnis bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen, insbesondere wenn 
die Tat zur Nachtzeit, in der Schonzeit, unter Anwen
dung von Schlingen oder in anderer nicht weidmännischer 
Weise oder von mehreren mit Schußwaffen ausgerüsteten 
Tätern gemeinsam begangen wird, ist auf Gefängnis nicht 
unter drei Monaten zu erkennen.

(3) Wer die Tat gewerbs- oder gewohnheitsmäßig be
geht, wird mit Gefängnis nicht unter drei Monaten, in be
sonders schweren Fällen mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren 
bestraft.

Verletzung des Fischereirechts
§ 293

(1) Wer unter Verletzung fremden Fischereirechts fischt 
oder eine Sache, die dem Fischereirecht unterliegt, sich 
zueignet, beschädigt oder zerstört, wird mit Gefängnis bis 
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
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